
 

 

 

Bekanntmachung 
gemäß § 4 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (LUVPG) i. V. m. § 5 Abs. 2 des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Verlängerung der naturschutzrechtlichen Genehmi-

gung für den Kiesabbau des Kies- und Mörtelwerks 

Wittenborn 

 

Das Kies- und Mörtelwerk Wittenborn hat bei der unteren Naturschutzbehörde des 
Kreises Segeberg die Verlängerung der naturschutzrechtlichen Genehmigung für den 

Abbau von Kies und Sand mit anschließender Teilwiederverfüllung auf den Flurstücken 
Flurstücke 63 und 64 der Flur 4 in der Gemarkung Wittenborn mit einer Größe von 
ca. 3,7 ha beantragt.  

Über die beantragte Genehmigungsverlängerung ist nach § 17 Abs. 1 letzter Halbsatz 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. § 11a Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) zu entscheiden. 

Für die Entscheidung zuständige Behörde ist die untere Naturschutzbehörde des Krei-
ses Segeberg.  

Nach § 4 Abs. 1 LUVPG i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 UVPG stellt die zuständige Behörde 
auf der Grundlage geeigneter Angaben des Vorhabenträgers sowie eigener Informa-

tionen unverzüglich fest, ob nach den §§ 6 bis 14 a UVPG für das Vorhaben eine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 

Gemäß § 4 Abs. 1 LUVPG i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG besteht für ein 

Änderungsvorhaben, für das keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt 
worden ist, die UVP-Pflicht, wenn es einen in der Anlage 1 des UVPG angegebenen 

Prüfwert für die Vorprüfung erstmals oder erneut erreicht oder überschreitet und eine 
Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
hervorrufen kann. Das Änderungsvorhaben erreicht mit seiner Größe von ca. 11,13 

ha gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 LUVPG i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG i. V. m. der 
Nr. 4.1.2 der Anlage 1 zum LUVPG den dort genannten Prüfwert (Abbaufläche von 1 

bis weniger als 25 ha) erneut. Es wurde daher eine standortbezogene Vorprüfung 
durchgeführt. Nach § 9 Abs. 4 UVPG gilt § 7 UVPG für die Vorprüfung bei Änderungs-

vorhaben entsprechend.  

Die standortbezogene Vorprüfung ist gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 UVPG als überschlägige 
Prüfung in zwei Stufen durchzuführen.  
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In der ersten Stufe wurde geprüft, ob besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den 
in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Die Prüfung hat er-

geben, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen. Nördlich der Vorhabenflä-
che befindet sich das Naturschutzgebiet „Wittenborner Heide“ und östlich das Land-

schaftsschutzgebiet "Mözener See“. Des Weiteren liegen am östlichen Rand Knicks 
als gesetzlich geschützte Biotope nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG vor.  

In der zweiten Stufe wurde unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kri-
terien geprüft, ob das Änderungsvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 

betreffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berück-
sichtigen wären. Die Prüfung hat ergeben, dass das Naturschutzgebiet „Wittenborner 

Heide“ in 1 km und das Landschaftsschutzgebiet „Mözener See“ 630 m von der Vor-
habenfläche entfernt ist und sich somit nicht in unmittelbarer Nähe befindet. Daher 
kann eine Betroffenheit ausgeschlossen werden. Die randlichen Knicks bleiben erhal-

ten, daher ist eine Betroffenheit ebenfalls auszuschließen. Nach Einschätzung der un-
teren Naturschutzbehörde des Kreises Segeberg bestehen durch das Änderungsvor-

haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. 

Die Verpflichtung zur Durchführung einer UVP besteht somit nicht.  

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG bekanntgegeben. Sie 

ist nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

Die Unterlagen können auf Antrag nach den Bestimmungen des Informationszugangs-

gesetzes für das Land Schleswig-Holstein (IZG) bei der unteren Naturschutzbehörde 
des Kreises Segeberg, Rosenstraße 28a, 23795 Bad Segeberg, zugänglich gemacht 
werden. 

Bad Segeberg, den 13.12.2023 

Kreis Segeberg 

Der Landrat 

untere Naturschutzbehörde 

Az. 670015.6120.1613.0004 


